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Schlußwort
von Oberst i. Gst. Rene Steiner, Fürsorgechef der Armee

«Unsere Wehrmänner und ihre Familien haben ein Recht

darauf, vor Not geschützt zu werden. Wir geben keine
Almosen, sondern erfüllen eine Pflicht, die wir dem Lande
und seiner Armee schulden.»

So sprach Bundesrat Kobelt an der 24. Stiftungsversammlung

der Schweizerischen Nationalspende am 24. Oktober
1963 in Bern. Der Wehrmann, der Haus, Hof und Familie

verläßt, um Staat und Volk vor den Gefahren des Krieges
zu schützen, hat seinerseits Anspruch auf Schutz vor den

Gefahren wirtschaftlicher Not, die ihm und seiner Familie

aus der Erfüllung seiner Dienstpflicht erwachsen. Diese

wechselseitige Schutzgewährung entspricht dem Gedanken

schweizerischer Solidarität zwischen Staat und Bürger

und bildet die Verwirklichung des alteidgenössischen
Grundsatzes: Einer für alle, alle für einen!

Auch wenn die eidgenössische Militärversicherung, die

Lohnersatzordnung, die Sozialversicherungen
(Invalidenversicherung, Alters- und Hinterlassenenversicherung u.a.)
und die Sozialbeihilfen noch weiter ausgebaut werden,
bleiben immer noch erhebliche Lücken für mancherlei Not
bei unsern Soldaten und ihren Familien. Mit der materiellen

Sicherstellung allein ist es ja nicht getan: in der
Betreuung liegt oft eine nicht weniger wertvolle Hilfe. Diese
Lücken nicht nur zu schließen, sondern womöglich die
Ursachen zu beheben, wird immer die schöne Aufgabe der
Schweizerischen Nationalspende bleiben.
Und weil ein guter Sozialdienst wichtig ist für die Bereitschaft

unserer Armee, ist es nötig, ihn auf der Höhe der
Zeit zu halten und dafür zu sorgen, daß er zu jeder Zeit
und in jeder Lage seine Aufgabe zu erfüllen vermag. Ich
kann bestätigen, daß dem so ist.

Aufrichtigen Dank schulden wir Herrn Oberstlt. Edouard Baudet, Sektionschef, Geschäftsstelle SNS, dessen

hingebende Arbeit die Herausgabe dieser interessanten Sondernummer ermöglichte E. H.

46


	Schlusswort

